
DieReichsorganisationder KaufleuteOstorreichshat demMagistrat
im März1930 mitgeteilt ,dass die von ihr herausgegebeneZeitschrift
„ Diekluge Hausfrau "entgeltliche Inserate aufnehme ;die Reichsorgani¬

sation halte aber die Anzeigenabgabe für verfassungswidrig ,weshalb sie

keine Zahlungenleiste .

DerMagistrathat die Reichsorganisationdaraufhinaufgefordert,
die Abrechnung zu legen ,widrigenfalls die amtliche Bemessungvorge - ¬
nommen werden müsse .Die Reichsorganisation hat gegen diese Aufforde¬

an die Abgabenberufungskommission
rung keine Berufung/eingebracht ,sondern die Abrechnung gelegt und die

Abgabenbeträge einbezahlt .Wohlaber hat sie unmittelbar eine Beschwer¬
de an den Verfassungsgerichtshof wegen Verletzung des verfassungsge - ¬

setzlich gewährleisteten Eigentumsrechtes ergriffen ,weil nachihrer
Meinung das Anzeigenabgabegesetz verfassungswidrig sei .

Bei der Beurteilung dieser Rochtsfrage hat es sich darum gehan- ¬

delt ,ob der administrative Instanzenzug erschöpft sei ,weil nachArtikel
ih . - . G.nur unter dieser VoraussetzungeineVerfassungsgerichtshof¬
beschwerdezulässigist .DerMagistrathat eingewendet,dassderInstan¬
zenzug nicht erschöpft sei ,weil gegen seinen Bescheid keine Berufung an

die Abgabeberufungskommission eingebracht wordensei .
Der Verfassungsgerichtshofhat heute dieBeschwerde mangels

Erschöpfung des administrativen Instanzenzuges abgewiesen .In seinem Er¬

kenntnis hat er der Ansicht des Magistrates beigepflichtet ,dassgegen
denangefochtenenBescheideine Herufungan dieAbgabenberufungskommission
möglichsei ,weil innerhalbvon6 Monatennocheine amtlicheBemessung
erfolgen könneund es daher fraglich sei ,ob die vorläufigeVerfügung
endgültig sei oder ihr ein anderer Bescheid nachfolge .Erfolge eine amt¬

liche Bemessung nicht ,dann könne binnen der Frist von 30 Tagen ,gerech¬

net vom Ablauf des 6 .Monates nach Erlassung des vorläufigen Bescheides ,
die Berufung an die Abgabenberufungskommission ergriffen werden,gegen

derenEntscheidungdanneine Beschwerdean denVerfassungsgerichtshof
möglich sei .Wenn eine amtliche Bemessung vorgenommen werde ,dann könne

mit der Berufunggegen den Bemessurgsbescheidauch die vorläufige Ver¬
fügungbei der Abgabenberufungskommissionangefochtenwerden.
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